
1656 Februar 8. B
MANDAT GEGEN DAS PLUENDERN UND RAUBEN NACH DER SCHLACHT ZU

VILLMERGEN

Da sie mit Hilfe Gottes am 24 . Januar einen grossen Sieg errungen

hätten , seien sie verpflichtet , die Raubgier zu zügeln und nur

auf die Verfolgung des Feindös bedacht zu sein . Deshalb hätten

die Hernachgenannten im Namen der V kath . Orte bei Leib - und

Lebensstrafe jedermann , ohne Unterschied der Person , befohlen,

Gehorsam zu üben , den Kirchenfeind zu verfolgen und das Geraubte

nach Kriegsrecht den Offizieren zu übergeben , damit es unter den

Offizieren und Soldaten aufgeteilt werden könne . Da man aber

zum Teil durch Kundschaften wisse , dass etwelche Soldaten gros¬

se Beute an Gold , Geld und Gut gemacht hätten , werde jedermann

ermahnt , sie abzuliefern , widrigenfalls man mit Strafe und Un¬
gnade rechnen müsse.

Jakob Wirz und Beat Jakob I . Zur¬
lauben , Kommandanten in den Freien
Aemtern
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